
Förderverein der Grundschule Schwegenheim e. V., 
1. Vorsitzender Benjamin Wilde, Hainbachstr. 4, 67365 Schwegenheim 

FoeGSS@gmx.de 
 

 

Anmeldung zum Betreuungsangebot des Fördervereins 
 
Hiermit melde ich mein Kind im Schuljahr    ________________     für die 
   

☐ Freitagsbetreuung bis 15 Uhr an. 

☐ Frühbetreuung ab 7 Uhr für folgende Tage an. 

 

Erziehungsberechtigte/r 
 

 Vor- und Familienname/n 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ, Wohnort 
 

Telefon (Festnetz, Handy) 
 

Mail 
 

Schüler/in 
 

Klassenstufe: 
 

                                                Vor- und Familienname 

 
Alle Kontaktdaten werden ausschließlich zur Kommunikation mit dem Förderverein verwendet. Es erfolgt 

keine Datenweitergabe an Dritte. 

 
Kosten und Zahlungsweise  
 

Die Freitagsbetreuung kostet – ohne Mittagessen – 22 Euro im Monat pro Kind.  
Die Frühbetreuung kostet an  

• 1-3 Tagen 15 Euro im Monat pro Kind  

• 4 Tagen 19 Euro im Monat pro Kind  

• 5 Tagen 23 Euro im Monat pro Kind.  
 

Wer sein Kind für die Freitagsbetreuung angemeldet hat und nur freitags die Frühbetreuung 
benötigt, muss zur Freitagsbetreuung nichts hinzuzahlen.  
 

Die insgesamt 11 Monatsraten werden ab Schuljahresbeginn jeweils zum 15. des Folgemonats 
abgebucht.  
 
Abmeldung 
 

Die Anmeldung ist grundsätzlich für das ganze Schuljahr verbindlich. Eine kostenfreie 
Abmeldung ist bis 14 Tage vor Schuljahresbeginn möglich. Danach gilt eine 3-monatige 
Abmeldefrist zum Monatsende, d.h. 3 Monatsbeiträge sind noch zu entrichten.  
 

Eine Abmeldung muss zwingend schriftlich an den Förderverein erfolgen. Bitte beachten Sie: 
Die Abmeldung in der Früh-/Freitagsbetreuung ist nicht automatisch mit der Abmeldung in der 
Ganztagsschule erledigt, da es sich um zwei unterschiedliche Träger handelt.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen 
davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame 
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.  

 
__________________   ________________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 
Bitte geben Sie die Anmeldung umgehend, mit dem Lastschriftmandat, in der Schule oder beim Förderverein ab. 

Mo Di Mi Do Fr 

     



Förderverein der Grundschule Schwegenheim e. V., 
1. Vorsitzender Benjamin Wilde, Hainbachstr. 4, 67365 Schwegenheim 

FoeGSS@gmx.de 
 

 

Gläubiger-Ident.-nr. DE53ZZZ00001032744  Mandatsreferenz ___________  
 (wird vom Förderverein festgelegt) 

 

Mitglied im Förderverein GS Schwegenheim   0 ja          0  nein  

 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
SEPA Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Förderverein der Grundschule Schwegenheim e. V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von dem Förderverein der Grundschule Schwegenheim e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstellung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 

o Mandat gilt für wiederkehrende Zahlungen 
 

o Mandat gilt für einmalige Zahlung 
 
 
__________________________________________________________ 
Name, Vorname (Kontoinhaber) 
 
 
__________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
 
__________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
 
__________________________________________________________ 
Kreditinstitut 
 
 
 
DE_  _ I _  _  _  _  I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _ _ _ _ _ _ _ _ _I _ _ _ 
     IBAN        BIC 
 
 
__________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des konto-
führenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Kontoänderungen müssen rechtzeitig 
angezeigt werden. Eventuelle Kosten der Rücklastschrift (je nach Kreditinstitut bis zu 7 
Euro/Rückbuchung) gehen zu Lasten des Kontoinhabers. 
 


